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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Beachte 

Bezugszeitraum: Abs. 4 

                ab 1.1.2005 (Veranlagungsjahr 2005) 

                § 26c Z 6 idF BGBl. I Nr. 180/2004 

Text 

5. TEIL 

ERHEBUNG DER STEUER 

Erhebung der Steuer, Prämien für Forschung und Bildung und 
Investitionen (Forschungsprämie, Bildungsprämie, befristete 

Investitionszuwachsprämie, Lehrlingsausbildungsprämie), befristete 

Sonderprämien für die katastrophenbedingte Ersatzbeschaffung von 
Gebäuden und sonstigen Wirtschaftsgütern 

§ 24. (1) Die Körperschaftsteuer wird nach Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum) nach 
dem Einkommen oder dem Gesamtbetrag der Einkünfte beschränkt Steuerpflichtiger im Sinne des § 21 
Abs. 1 und 3 veranlagt, das der Steuerpflichtige in diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat. 
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(2) Die Körperschaftsteuer für Einkünfte, die dem Steuerabzug unterliegen, gilt bei beschränkt 
Steuerpflichtigen durch den Steuerabzug als abgegolten, außer es ergibt sich aus den Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes 1988, daß eine Veranlagung zu erfolgen hat. 

(3) Für die Veranlagung und Entrichtung der Steuer gilt Folgendes: 

 1. Es sind die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 1988 über die Veranlagung und 
Entrichtung der Körperschaftsteuer sinngemäß anzuwenden. Die Körperschaftsteuererklärung für 
unter § 7 Abs. 3 fallende unbeschränkt Steuerpflichtige und für unter § 7 Abs. 3 fallende 
Privatstiftungen ist elektronisch zu übermitteln. Ist dem Steuerpflichtigen die elektronische 
Übermittlung der Steuererklärung mangels technischer Voraussetzungen unzumutbar, hat die 
Übermittlung der Steuererklärung unter Verwendung des amtlichen Vordrucks zu erfolgen. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der elektronischen 
Übermittlung der Steuererklärung mit Verordnung festzulegen. In der Verordnung kann 
vorgesehen werden, dass sich der Steuerpflichtige einer bestimmten geeigneten öffentlich-
rechtlichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle zu bedienen hat. 

 2. Bei der Festsetzung von Vorauszahlungen ist eine sich aus § 22 Abs. 2 ergebende 
Körperschaftsteuerschuld zu berücksichtigen. 

 3. Sind bei einer Privatstiftung im Sinne des § 13 die Verhältnisse des Kalenderjahres 2000 oder 
eines früheren Kalenderjahres für die Festsetzung oder Nichtfestsetzung einer Vorauszahlung für 
das Kalenderjahr 2001 oder ein späteres Kalenderjahr maßgeblich oder sind Vorauszahlungen für 
diese Zeiträume vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung erstmalig festgesetzt worden, ist bei 
Festsetzung der Vorauszahlungen für das Jahr 2001 und spätere Kalenderjahre nach den 
folgenden Bestimmungen vorzugehen: 

 a) Es sind § 13 Abs. 2 und 3, § 22 Abs. 2 und § 24 Abs. 5, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 auf die von diesen Bestimmungen betroffenen 
Einkünfte anzuwenden, die im Kalenderjahr 1999 angefallen sind. Vorauszahlungen auf 
Grund von Bescheiden, die bei Inkrafttreten dieser Bestimmung bereits wirksam geworden 
sind, sind anzupassen. 

 b) Der Steuerpflichtige hat über Aufforderung des Finanzamtes bis zum 30. September 2001 eine 
Abgabenerklärung einzureichen, in der die für die Festsetzung (Anpassung) der 
Vorauszahlungen erforderlichen Angaben enthalten sind. 

 c) Bescheide über die Festsetzung oder Anpassung von Vorauszahlungen können abweichend 
von § 45 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988 jedenfalls bis zum 15. November 
erlassen werden. 

 d) Beantragt der Steuerpflichtige, den auf eine Vorauszahlung im Sinne des lit. a entfallenden 
Betrag geringer anzusetzen, so darf einem solchen Antrag nur stattgegeben werden, wenn die 
Voraussetzungen dafür an Hand einer konkreten und detaillierten Einschätzung der 
voraussichtlichen Einkünfte vollständig offengelegt und nachgewiesen werden. 

(4) Für unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften gilt folgendes: 

 1. Es ist für jedes volle Kalendervierteljahr des Bestehens der unbeschränkten Steuerpflicht eine 
Mindeststeuer in Höhe von 5% eines Viertels der gesetzlichen Mindesthöhe des Grund- oder 
Stammkapitals (§ 7 des Aktiengesetzes 1965, § 6 des GmbH-Gesetzes und Art. 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), 
Ambl. L 294, vom 10.11.2001) zu entrichten. Ändert sich die für die Mindeststeuer maßgebliche 
Rechtsform während eines Kalendervierteljahres, so ist dafür die am Beginn des 
Kalendervierteljahres bestehende Rechtsform maßgeblich. 

 2. Abweichend von Z 1 beträgt die Mindeststeuer für unbeschränkt steuerpflichtige Kreditinstitute 
und Versicherungsunternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft für jedes volle 
Kalendervierteljahr 1 363 Euro. 

 3. Abweichend von Z 1 und 2 beträgt die Mindeststeuer für die ersten vier Kalendervierteljahre ab 
Eintritt in die unbeschränkte Steuerpflicht für jedes volle Kalendervierteljahr 273 Euro. 

 4. In der Unternehmensgruppe gemäß § 9 gilt hinsichtlich der Mindeststeuer Folgendes: 

 a) Eine Mindeststeuer ist für jedes mindeststeuerpflichtige Gruppenmitglied und den 
Gruppenträger zu berechnen und vom Gruppenträger zu entrichten, wenn das 
Gesamteinkommen in der Unternehmensgruppe nicht ausreichend positiv ist. Das 
Gesamteinkommen in der Unternehmensgruppe ist dann nicht ausreichend positiv, wenn es 
unter dem Betrag liegt, der sich für alle mindeststeuerpflichtigen Gruppenmitglieder und den 
mindeststeuerpflichtigen Gruppenträger nach den Z 1 bis 3 zusammengezählt ergibt. 
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 b) Mindeststeuern aus Zeiträumen vor dem Wirksamwerden der Unternehmensgruppe sind dem 
finanziell ausreichend beteiligten Gruppenmitglied bzw. dem Gruppenträger in jener Höhe 
zuzurechnen, die auf das vom Gruppenmitglied weitergeleitete eigene Einkommen 
anrechenbar wäre. Das beteiligte Gruppenmitglied leitet die erhaltene Mindeststeuer in jener 
Höhe weiter, die auf das vom beteiligten Gruppenmitglied weitergeleitete Einkommen 
anrechenbar wäre. 

 5. Die Mindeststeuer ist in dem Umfang, in dem sie die tatsächliche Körperschaftsteuerschuld 
übersteigt, wie eine Vorauszahlung im Sinne des § 45 des Einkommensteuergesetzes 1988 
anzurechnen. Die Anrechnung ist mit jenem Betrag begrenzt, mit dem die im Veranlagungsjahr 
oder in den folgenden Veranlagungszeiträumen entstehende tatsächliche 
Körperschaftsteuerschuld den sich aus den Z 1 bis 3 für diesen Veranlagungszeitraum 
ergebenden Betrag übersteigt. 

(5) Körperschaftsteuer, die auf Kapitalerträge und Einkünfte im Sinne des § 13 Abs. 3 und 4 entfällt, 
ist nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen im Wege der Veranlagung gutzuschreiben: 

 1. Die Körperschaftsteuer ist bei Abgabe der Steuererklärung auf Grund einer erfolgten 
Veranlagung festgesetzt und entrichtet. 

 2. Die Privatstiftung tätigt Zuwendungen im Sinne des § 27 Abs. 1 Z 7 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, für die Kapitalertragsteuer abgeführt wurde. 

 3. Die Gutschrift beträgt 12,5% des Unterschiedsbetrages zwischen der für Zwecke der 
Einbehaltung der Kapitalertragsteuer maßgeblichen Bemessungsgrundlage der Zuwendungen 
und der Summe der gemäß § 13 Abs. 3 gesondert zu versteuernden Erträge und Einkünfte, sofern 
der Zuwendungsbetrag die zu versteuernden Erträge und Einkünfte übersteigt. 

 4. Erfolgt nach Abfuhr der Kapitalertragsteuer eine Entlastung auf Grund eines 
Doppelbesteuerungsabkommens, gilt die Gutschrift im Sinne der Z 3 als zu Unrecht erfolgt. 

 5. Die Privatstiftung führt ein Evidenzkonto, in dem die jährlich entrichtete Körperschaftsteuer, die 
gutgeschriebenen Beträge und der jeweils für eine Gutschrift in Betracht kommende Restbetrag 
fortlaufend aufgezeichnet werden. 

 6. Im Falle der Auflösung der Privatstiftung ist der im Zeitpunkt der Auflösung für eine Gutschrift 
in Betracht kommende Betrag zur Gänze gutzuschreiben. 

(6) Die Bestimmungen der §§ 108c, § 108d, 108e sowie 108f EStG 1988 gelten sinngemäß für 
Körperschaften im Sinne des § 1, soweit sie nicht von der Körperschaftsteuer befreit sind. 
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